
staltung der entwickelten sozialistischen Gesell
schaft ist genrespezifisch weiterzuführen. Zur Ver
tiefung der kulturpolitischen, theoretischen und me
thodischen Grundlagen der Entwicklung einzelner 
Fachgebiete des künstlerischen Volksschaffens so
wie zur Erhöhung ihrer Massenwirksamkeit werden 
Fachkonferenzen bzw. Fachberatungen durchge
führt, Sie sind durch das Ministerium für Kultur, 
den Bundesvorstand des FDGB, den Zentralrat der 
FDJ und weitere zentrale Leitungen und Vorstände 
gesellschaftlicher Organisationen in Gemein
schaftsarbeit mit den Zentralen Arbeitsgemein
schaften des künstlerischen Volksschaffens und 
den Beratergruppen des FDGB sowie den Künstler
verbänden und dem Komitee für Unterhaltungs
kunst vorzubereiten:

Bildnerisches
Volksschaffen
Turniertanz
Kabarett
Amateur- und
Arbeitertheater
Puppentheater
Chor- und
Singebewegung
Amateurfilm
Amateurbühnentanz
Instrumentalmusik/
Blasmusik
Amateurtanzmusik und 
-diskotheken

Juni 1986, Magdeburg

Dezember 1987, Dresden 
Juni 1987, Frankfurt (Oder) 
Juni 1988, Frankfurt (Oder)

August 1988, Potsdam 
November 1988, Dresden

Februar 1989, Potsdam 
Juli 1989, Gera 
November 1989, Magde
burg
Oktober 1989, Karl-Marx- 
Stadt

5.2. Durch das Zentralhaus für Kulturarbeit der DDR 
ist in Abstimmung mit der Generaldirektion beim 
Komitee für Unterhaltungskunst 1986 eine Konzep
tion zu erarbeiten, um das Niveau der Mehrheit der 
Amateurdiskomoderatoren zu erhöhen.
Zur Sicherung des Leistungsanstieges im Amateur- 
filmächaffen, in der Blasmusik, im Gesellschafts
tanz, im Bühnentanz, im Kabarett und im Amateur
theater sind in den Entwicklungskonzeptionen die
ser Genres konkrete Maßnahmen auszuweisen.

6. Zur Erhöhung der internationalen Wirksamkeit 
des künstlerischen Volksschaffens

6.1. Auf der Grundlage der Kulturarbeitspläne und 
von Partnerschaftsvereinbarungen ist das künstleri
sche Volksschaffen durch das Ministerium für Kul
tur, die örtlichen Staatsorgane sowie die Leitungen 
und Vorstände gesellschaftlicher Organisationen 
stärker in die kulturelle Auslandsarbeit einzubezie
hen. Schwerpunkte dabei sind die Vertiefung der 
Zusammenarbeit mit den sozialistischen Bruderlän
dern, insbesondere der Sowjetunion.

7. Zur weiteren Ausprägung der sozialistischen 
Demokratie und zur Qualifizierung der Lei
tungstätigkeit

7.2. Das kulturelle Leben der Hauptstadt Berlin 
wird im 750. Jahr ihrer Gründung durch die besten 
volkskünstlerischen Leistungen der DDR bereichert. 
Der Minister für Kultur trifft in Abstimmung mit 
dem Magistrat der Hauptstadt dazu die entspre
chenden Maßnahmen.
7.3. Das Ministerium für Kultur, der Bundesvor
stand des FDGB und der Zentralrat der FDJ bilden 
zur Förderung der Gemeinschaftsarbeit eine stän
dige Koordinierungsgruppe künstlerisches Volks
schaffen, in der Beauftragte des Ministers für Kul
tur, des Vorsitzenden des Bundesvorstandes des 
FDGB und des 1. Sekretärs des Zentralrates der 
FDJ mitarbeiten. In die Tätigkeit dieser Arbeits
gruppe sind die Vertreter zentraler staatlicher Or
gane und gesellschaftlicher Organisationen, die für 
das künstlerische Volksschaffen Verantwortung tra
gen, einzubeziehen. Sie nimmt im ersten Quartal 
1986 ihre^Eätigkeit auf. Den Räten der Bezirke, Ab
teilung Kultur, wird empfohlen, analog zu verfahren. 
Den Räten der Kreise, Abteilung Kultur, wird emp
fohlen, halbjährlich Koordinierungsgespräche zur 
Entwicklung des künstlerischen Volksschaffens 
durchzuführen.
7.4. Die Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaften des 
künstlerischen Volksschaffens ist 1986 durch das 
Zentralhaus für Kulturarbeit zu analysieren. Daraus 
sind Schlußfolgerungen für die Profilierung ihrer 
Tätigkeit und die Bildung neuer, entsprechend den 
veränderten gesellschaftlichen Bedingungen und 
den sich damit im Zusammenhang vollziehenden 
Veränderungen in Strukturen und Formen der 
künstlerischen Betätigung der Werktätigen, zu zie
hen.
7.5. Das Ministerium für Kultur und die örtlichen 
Räte gewährleisten, daß regelmäßig, mindestens 
eihmal jährlich, mit den Vorsitzenden der Zentra
len-, Bezirks- und Kreisarbeitsgemeinschaften des 
künstlerischen Volksschaffens Grundfragen des po
litischen und geistig-kulturellen Lebens und Ent
wicklungsprobleme der künstlerischen Arbeit bera
ten werden.
7.7. Um die Erweiterung des Sortiments von Arti
keln für das Wirken im künstlerischen Volksschaf
fen auch im Rahmen der Aufgaben zur Konsumgü
terproduktion realisieren zu können, übergibt das 
Ministerium für Kultur der Staatlichen Plankommis
sion und den zuständigen Ministerien einen ent
sprechenden Bedarfskatalog.
7.8. Das Ministerium für Kultur nimmt darauf Ein
fluß, daß durch die örtlichen Staatsorgane in Ab
stimmung mit den gesellschaftlichen Trägern des 
künstlerischen Volksschaffens im engen Zusam
menwirken mit den Volkskunstschaffenden die ma
teriell-technischen Voraussetzungen unter Nutzung 
aller Reserven erweitert werden. Die planmäßig zur 
Verfügung stehenden Fonds sind stärker für die 
Verbesserung der materiell-technischen Basis des 
künstlerischen Volksschaffens einzusetzen.
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